
  Angaben zur optisch bedrängenden Wirkung 
 

6.1 Angaben zur optisch bedrängenden Wirkung 
Die geplante Windenergieanlage (WEA 1) befindet sich in einer Entfernung oberhalb der 
zweifachen Gesamthöhe (> 499,0 m) zur nächstgelegenen Wohnbebauung. 

Eine optisch bedrängende Wirkung liegt aus Sicht des Antragstellers nicht vor. 

 
Darstellung der optisch bedrängenden Wirkung auf Basis der amtlichen Basiskarte (M. 1:5000) 


